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... viel Geld – vor allem, wenn Zeit nicht beschränkt ist, wie einer,
der aber einer vorwerfen darf, ihre „Ausführungen seien „grotesk“,
„haltlos“, verstießen „gegen allen Sachverstand“ und verletzten
„fundamentale Interessen“ seines Mitgliedslandes und seiner Bürger
(so Finanzminister Peer Steinbrück über die Generalanwältin beim
EuGH, Christine Stix-Hackl, zitiert in FAZ, Mittwoch, 7. März 2007,
Seite 11).

Was ist passiert?

Aktionäre werden geschätzt ca. 5 Milliarden Euro Steuern rückwirkend
zurückerhalten. Milliarden, die der deutsche Steuerstaat diesen Steuer-
bürgern – höflich gesagt – rechtswidrig weggenommen hat. Man kann
das aber auch unter objektive Tatbestände des Strafgesetzbuches sub-
sumieren, wobei die subjektive Tatbestandserfüllung – also Vorsatz –
noch offen ist.

Jedenfalls sind die Richter des Europäischen Gerichtshofs  im „Fall
Meilicke“ der Auffassung, dass das frühere Anrechnungsverfahren des
deutschen Steuerrechts gegen fundamentale Interessen der Gemein-
schaft verstößt, weil in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige
natürliche Personen in ungerechtfertigter Weise benachteiligt wurden.
Denn deutsche Aktionäre erhielten damals nur Steuergutschriften von
versteuerten Gewinnen deutscher Aktiengesellschaften. Für Dividenden
aus ausländischen Aktien wurde keine Steuergutschrift erteilt (EuGH,
6. März 2007 – C 292/04, ZSteu 2007, R-269, in diesem Heft).

Mit diesem Urteil sei der „worst, worst, worst case“ eingetreten,
sagt jetzt der offensichtlich nun sachkundig gewordene Finanzminister
Peer Steinbrück in einem Gespräch mit der FAZ, nachdem er noch im
Oktober 2006 nach Angaben der Deutschen Presseagentur der General-
anwältin Christine Stix-Hackl die bereits anfangs erwähnten Qualifika-
tionen öffentlich verliehen hatte.

Peer Steinbrück fand es damals besonders gemein, dass Frau Stix-
Hackl  im Gerichtsverfahren die Zeitliche Beschränkung der Wirkungen
des Urteils ablehnte und damit die Rückwirkung der Entscheidung befür-
wortete.

Jetzt aber haben auch die Hohen Richter des Gerichtshofes Frau Stix-
Hackl Recht gegeben. Will Peer Steinbrück nun auch diesen Richtern
seine bekannten Orden anheften? 

Peer Steinbrück findet die Rechtsauffassungen gelernter hoch quali-
fizierter Rechtwissenschaftler anstößig, nicht aber das rechtswidrige
Verhalten des steuerlichen Gesetzgebers gegenüber seinen Bürgern,
vertreten durch ahnungslose zufällig gewählte Politiker.

Sie werden weitermachen – diese Politiker! Mit der demnächst kom-
menden Unternehmenssteuerreform. Aber nur bis zur nächsten Wahl. 

Wahlbürger – Aufwachen!

Nachlese: Glücklich die Steuerbürger, deren Berater für nicht rechts-
kräftige Steuerbescheide durch rechtzeitige Erhebung von Einsprüchen
gesorgt haben. Nur sie profitieren! 

Die anderen? Haben leider Pech gehabt. Steinbrück wird´s freuen!

Jonas ...

Zeit ist Geld



Tätigkeit oder aus der Tätigkeit als klinischer
Chemiker steuerfrei. Weiterhin sind die mit dem
Betrieb der Krankenhäuser, Diagnosekliniken
und anderen Einrichtungen ärztlicher Heilbe-

handlung, Diagnostik oder Be-
funderhebung, Einrichtungen zur
Geburtshilfe sowie der Alten-
wohnheime, Pflegeheime, Einrich-
tungen zur vorübergehenden Auf-
nahme pflegebedürftiger Perso-
nen und der Einrichtungen zur
ambulanten Pflege kranker und
pflegebedürftiger Personen eng
verbundenen Umsätze umsatz-
steuerfrei, wenn diese Einrich-
tungen von juristischen Personen
des öffentlichen Rechts betrieben
werden oder wenn bei Kranken-
häusern im vorangegangenen Ka-
lenderjahr bestimmte Vom-Hun-
dert-Sätze der Leistungen an Ver-
sicherte erbracht worden sind, die
Bezieher von Leistungen nach
dem SGB II oder Empfänger von
Sozialhilfe oder versorgungsbe-
rechtigte Personen sind. 

Der EuGH hatte über die Um-
sätze einer deutschen GmbH zu
entscheiden, deren alleiniger Ge-
sellschafter ein Arzt für Laborato-
riumsmedizin ist. Die GmbH führt

medizinische Analysen unter anderem für Labor-
gemeinschaften durch, zu denen sich praktische
Ärzte zusammengeschlossen haben, die diese
Analysen im Rahmen ihrer Heilbehandlungen
angeordnet haben. Das Finanzamt behandelte
diese Leistungen als umsatzsteuerpflichtig, weil
es sich zwar bei der GmbH um eine „Einrichtung
ärztlicher Befunderhebung“ handle, die Leistun-
gen aber nicht unter „ärztlicher Aufsicht“
erbracht worden sind sowie der Nachweis nicht
erbracht wurde, dass mindestens 40 v.H. der
Leistungen den in § 4 Nr. 15 lit. b UStG genann-
ten Personen zugute gekommen sind.

Die Steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 16 UStG
ist davon abhängig, dass die Leistungen im Ein-
zelfall unter ärztlicher Aufsicht erbracht worden
sind, Abschn. 98 Abs. 3 Satz 1 UStR 2005. Diese
Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Arzt auf-
grund seiner persönlichen Anwesenheit in der

* Der Verfasser SCHMITTMANN lehrt an der FOM Fachhochschule für Oekonomie und Management Essen Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht. Er ist als Rechtsanwalt beim OLG Hamm und LG Essen zu-
gelassen. Zudem verfügt er über die Qualifikation als Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie für Handels- und
Gesellschaftsrecht. Er ist Partner der Kanzlei Dr. Schulz und Sozien/Dr. Tegtmeyer & Kollegen, Rechtsanwälte Notare
Fachanwälte Steuerberater, Essen/Duisburg/Ratingen. Die Verfasserin SIMON ist Justitiarin eines Universitätsklinikums
im Ruhrgebiet und Syndikusanwältin. Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung der Autoren wieder und
ist nicht in dienstlicher Tätigkeit erstellt worden.

1 Vgl. SÖLCH/RINGLEB, Umsatzsteuer – Kommentar, 55. Ergänzungslieferung, April 2006, § 14 Nr. 14 Rdnr. 1.
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I. Einleitung

Schon das Umsatzsteuergesetz von 1919
stellte die Umsätze aus der Tätigkeit von Ärzten,
Zahnärzten und anderen Heilberufen bzw. heil-
berufsähnlichen Berufen von der Umsatzsteuer
frei. Sinn dieser Vorschrift war nicht die wirt-
schaftliche Entlastung der Ärzte, Apotheker und
Arzneimittelhersteller, sondern vielmehr die
Ersparnis, die sich für die Träger der Sozial-
versicherung aus der Steuerbefreiung ergibt1.

Die Steuerbefreiung in Deutschland ist mit
europäischem Recht vereinbar, da die Ermäch-
tigungsgrundlage aus Art. 13 Teil A Abs. 1 Richt-
linie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer („Sechs-
te Mehrwertsteuer-Richtlinie“) es den Mitglied-
staaten gestattet, die Umsätze von Ärzten und
arztähnlichen Berufen sowie von Krankenhaus-
leistungen umsatzsteuerfrei zu belassen. 

Diese Befreiung ist rechtsformunabhängig,
so dass die Regelung auch für Kapitalgesell-
schaften und Personenhandelsgesellschaften
Anwendung findet2. Das Bundesverfassungs-
gericht führt aus, dass – soweit das Umsatz-
steuerrecht nach Umsatzarten und Unter-
nehmen unterscheidet und daran unterschied-
liche Rechtsfolgen knüpft – diese ihre Recht-
fertigung in besonderen sachlichen Gründen
finden müssen. Nach diesem Maßstab verstößt
die Versagung der Umsatzsteuerbefreiung für
ärztliche Leistungen, die von einem in der
Rechtsform einer gewerblich tätigen GmbH
& Co. KG tätigen Unternehmer erbracht werden,
gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3
Abs. 1 GG. Die Rechtsform, in der eine Leistung
von einem Unternehmer im Sinne des Umsatz-
steuerrechts erbracht wird, ist nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts kein
hinreichender Differenzierungsgrund für eine

Umsatzsteuerbefreiung. Der umsatzsteuerliche
Belastungsgrund zielt auf die umsatzsteuerliche
Erfassung jedes Unternehmers ab, sei er eine
juristische Person, eine Personengesellschaft
oder ein freiberuflich Tätiger.
Selbst der umsatzsteuerliche Ent-
lastungszweck, die Sozialversiche-
rungsträger von der Umsatzsteuer
zu befreien, hat keinen Bezug zur
jeweiligen Rechtsform unterneh-
merischer Betätigung.

Der EuGH3 hat ausgeführt,
dass die Steuerbefreiung des Art.
13 Teil A Abs. 1 lit. c Sechste
Mehrwertsteuerrichtlinie von der
Rechtsform des Steuerpflichtigen
unabhängig ist. Die Steuerbe-
freiung erfasst Leistungen der Be-
handlungspflege durch eine einen
ambulanten Pflegedienst betrei-
bende Kapitalgesellschaft, die –
auch als häusliche Leistungen –
von qualifiziertem Krankenpflege-
personal erbracht werden, nicht
aber Leistungen der Grundpflege
und der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung.

In jüngster Zeit sind verschie-
dene Entscheidungen zur Frage
der steuerlichen Behandlung von
Arzt- und Krankenhausleistungen ergangen, die
Gegenstand des nachstehenden Beitrags sind.

II. Umsatzsteuer

1. Laborleistungen

Gemäß § 4 Nr. 14 UStG sind die Umsätze aus
der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker,
Physiotherapeut (Krankengymnast), Hebamme
oder aus einer ähnlichen heilberuflichen

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Essen, und Rechtsanwältin Ines Simon, Gelsenkirchen*

Aktuelle Fragen der Besteuerung von Arzt- und Krankenhaus-
leistungen

Ines Simon
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Zu dieser Problematik, ob die gesetzliche Neu-
regelung zu den Aus- und Fortbildungskosten,
insbesondere zur Rechtsfrage der Abzugsfähig-
keit von Aufwendungen für ein Erststudium, ab
dem Jahr 2004 verfassungskonform ist, ist jetzt
ein Revisionsverfahren beim BFH anhängig. Es
trägt das Aktenzeichen VI R 79/06 (Vorinstanz:
Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensena-
te Karlsruhe, 1 K 115/06, EFG 2007, S. 116).
Daneben ist zu diesem Thema eine Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim BFH unter dem Akten-

zeichen VI B 148/06 (Vorinstanz:
FG Niedersachsen, 8 K 353/06) an-
hängig.

Es ist bedauerlich, dass trotz
starker bestehender verfassungs-
rechtlicher Bedenken die erstin-
stanzlichen Gerichte „durchent-
schieden“ haben, obwohl Art. 100
I GG (Richtervorlage an das BVerfG)
auch für erstinstanzliche Gerichte
anwendbar wäre.

In Fällen, in denen Steuerzahler ab dem Jahr
2004 von der Neuregelung betroffene Aufwen-
dungen getätigt haben, ist bei Nichtanerken-
nung der Aufwendungen für ein Erststudium als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten stets
Einspruch einzulegen.

Vor dem Hintergrund der zitierten anhän-
gigen BFH-Verfahren ist ein Ruhen des Ein-
spruchsverfahrens gem. § 363 II S. 2 AO (gesetz-
liche Verfahrensruhe oder Zwangsruhe von Ein-
spruchsverfahren) möglich, da das Verfahren für
gleich gelagerte Fälle präjudiziell ist und die
Einkommensteuer in diesem Punkt nicht vor-
läufig festgesetzt ist.

Ferner ist diese Rechtsfrage Gegenstand
zweier erstinstanzlicher Finanzgerichtsverfah-
ren. Diese sind beim Finanzgericht Nieder-
sachsen unter 1 K 405/05 und beim Finanz-
gericht Saarland unter 2 K 307/05 anhängig.

In Bezug auf die erstinstanzlichen Verfahren
ist zusätzlich das Ruhen des Verfahrens gem.
§ 363 II S. 1 AO denkbar. Die Zweckmäßigkeit
der Verfahrensruhe ist in diesen Fällen nicht zu
verneinen, da das Abwarten des Ausgangs der
erstinstanzlichen Verfahren Auswirkung auf den

Der Rechtsbehelf kann wie folgt aussehen:

„Gesetz zur Rückgängigmachung steuerzahler-
freundlicher, höchstrichterlicher Rechtspre-
chung“ wurden die Vorschriften des § 10 I Nr. 7
EStG und § 12 Nr. 5 EStG neu gefasst (vgl. Gesetz
zur Änderung der Abgabenordnung und weiterer
Gesetze vom 21.07.2004, BGBl. I 2004, S. 1753,
BR-Drucksache 508/04).

Die gesetzgeberische Umqualifizierung der
angeführten Aufwendungen verstößt gegen das
verfassungsrechtliche objektive Nettoprinzip
(vgl. Drenseck, DStR 2004, S. 1766
ff, Hadamofsky, sj 11/05, S. 18 ff,
Paus, Inf 2005, S. 185 ff, Steck,
DStR 2005, S. 1117 ff, Bergkemper,
FR 2006, S. 1038 ff, BVerfG vom
04.12. 2002, 2 BvR 400/98 und 2
BvR 1735/00, BStBl. II 2003, S.
534). Die Nettoprinzipien (sub-
jektiv und objektiv) ergeben sich
aus dem Prinzip der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit (Art. 3 I
GG), auf der die Besteuerung der
Einkommen in Deutschland beruht.
Ist ein Steuerzahler durch Aufwendungen, die
er zur Erzielung von Einnahmen aufwenden
muss in seiner Leistungsfähigkeit gemindert,
sind diese Aufwendungen steuerlich zu berück-
sichtigen. Diesem Mechanismus können sich
auch der Steuergesetzgeber und die als Geset-
zessouffleuse tätige Steuerverwaltung mit
festgefahrenem Tunnelblick auf die Haushalts-
lage nicht entziehen. Für umsichtige und ge-
rechte Steuergesetzgebung ist daneben zumin-
dest der Blick auf das Verfassungsrecht ge-
boten.

Daneben dürfte die Gesetzesänderung an
einer verfassungswidrigen echten Rückwirkung
leiden (vgl. Drenseck, DStR 2004, S. 1766).

Problemstellung

Der Bundesfinanzhof hat seit dem Jahr 2002
in einigen Urteilen entschieden, dass Aufwen-
dungen für die eigene Fortbildung im Beruf
bis hin zu den Aufwendungen für ein Erst- und
Aufbau- bzw. Zweitstudium als Betriebsaus-
gaben gem. § 4 IV EStG oder Werbungskosten
gem. § 9 I S. 1 und S. 2 EStG abzugsfähig sein
müssen, sofern die durch das Studium erwor-
bene Ausbildung im Zusammenhang mit erziel-
ten oder zu erzielenden Einkünften steht. Der
BFH stellte bei seinen Urteilen (vgl. BFH-Urteil
vom 04.12.2002, VI R 120/01, BStBl. II 2003,
S. 403; BFH-Urteil vom 17.12.2002, VI R
137/02, BStBl. 2003, S. 407; BFH-Urteil vom
20.07.2006, VI R 26/05, BStBl II 2006, S. 764,
BFH/NV 2006, S. 1974, DStR 2006, S. 1546,
ZSteu 2006, R-637; BFH-Urteil vom
26.07.2006, VI R 63/05 auf den Veranlassungs-
zusammenhang der Aufwendungen ab und sah
die Regelung des § 10 I Nr. 7 EStG, der Ausbil-
dungskosten nur in begrenzter Höhe als Sonder-
ausgaben zuließ als nicht einschlägig an. Sie
stand der Annahme von als Werbungskosten
abzugsfähigen Fortbildungskosten auch nicht
entgegen, da gem. § 10 I EStG als Sonderaus-
gaben sowieso nur Aufwendungen abzugsfähig
sind, die keine Betriebsausgaben bzw. Wer-
bungskosten sind.

Wie so oft in der jüngsten Geschichte des
Steuerrechts hat der Gesetzgeber auch gegen
diese für die Steuerzahler günstige Rechtspre-
chung des BFH rückwirkend zum 01.01.2004 ein
Nichtanwendungsgesetz erlassen, um den Steuer-
zahlern aus haushaltspolitischen Gründen – es
wurden Steuerausfälle von € 1,5 Mrd. befürchtet
– ein Stück lang und hart erkämpfter Steuerge-
rechtigkeit zunichte zu machen. Durch dieses
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Dipl.-Betriebswirt (BA) Martin Mann, Steuerberater, Hemmingen

Rechtsbehelfsempfehlung 2/2007

Martin Mann

Dipl.-Betriebswirt (BA) Martin Mann, Steuerberater

Jahrgang 1975.
1994 - 1997 Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Steuern und
Prüfungswesen an der Berufsakademie in Stuttgart im dualen System mit der
Steuerberatungskanzlei Werner Mann, Hemmingen.
Oktober 2001 schriftliches Examen zur Steuerberaterprüfung; März 2002 mündliche
Steuerberaterprüfung; Oktober 2003 Bestellung zum Steuerberater.
Seit Oktober 2005 in eigener Kanzlei selbständig.
Interessenschwerpunkte der Tätigkeit sind die Rechtsschutzgewährung des BürgersDen vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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Anmerkung der Redaktion:

Das Schreiben des BMF bezieht sich auf das
Revisionsverfahren Balke gegen Finanzamt
Dortmund-Ost wegen der Verfassungsmäßigkeit
der steuerfreien Abgeordnetenpauschalen, das
ZSteu dokumentiert1. Es betrifft die BFH-Be-
schlüsse vom 21.09.20062. In diesen Beschlüs-
sen hat der BFH mit ausführlicher Begründung
das BMF zum Verfahrensbeitritt aufgefordert,
um zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 3
Nr. 12 EStG im Hinblick auf die Steuerfreiheit
der Amtsausstattung und der Kostenpauschale
für Abgeordnete Stellung zu nehmen.

Den sorgfältig begründeten Beschluss des
Hohen Gerichts fertigt das BMF kurz und
bündig ab, in dem es die Beantwortung der
Bitte des BFH auf das Parlament verschiebt.
Aufmerksame Steuerbürger mögen sich selbst
Gedanken über den Umgang des BMF mit
Hohen Gerichten machen3. Die Executive
herrscht als Herr im Hause! 

Dazu passt auch die Meldung im Kölner
Steuerdialog (KÖSDI) über die „unverhohlene“
Aufforderung der Staatssekretärin Frau Barbara
Hendricks4 an den BFH, er möge doch seine
Rechtsprechung zu § 42 AO ändern5. Das
Parlament ist jedenfalls schon diszipliniert.
KÖSDI dokumentiert dazu6 den Redebeitrag
des Abgeordneten Lothar Binding (SPD),
Protokoll 16/63,6214(B): „Ich möchte ... dem
Bundesfinanzministerium danken, insbesondere
den Herren Möhlenbrock, Rennings und
Scheuerle und last, but not least Frau Staats-
sekretärin Hendricks. Nach meiner Meinung hat
uns das Bundesfinanzministerium gut unter-
stützt.“ 

ZSteu erinnert: Das Parlament und die
Gerichte sind unabhängig. Die Executive ist
ihnen nachgeordnet. Der Obrigkeitsstaat wurde
abgeschafft!

1 BALKE, Klageschrift, ZSteu 2004, S. 38 ff.; FG Münster, Gerichtsbescheid, Az.10 K 2114/04 E, ZSteu 2006, R-257 ff.; Revisionsbegründung, Az. VI R 13/06 , ZSteu 2006, S. 206;
BALKE, ZSteu 2006, S. 435; Vgl. auch LOOMANN, ZSteu 2005, S. 32 und ZSteu 2006, S. 173;

Z---Steu-Brisant

Balke gegen Abgeordnete: Steuerfreiheit der Kostenpauschale 
– ZSteu 2006, S. 206 –
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Bundesministerium der Finanzen

Umsatzsteuer; Ermäßigter Steuer-
satz für Leistungen der Zweck-
betriebe von Körperschaften, die
ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigte Zwecke verfolgen
(§§ 51 bis 68 AO); Änderung von
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG
durch Artikel 7 Nr. 5 Buchst. a 
JStG 2007

BMF, Schreiben vom 9. Februar 2007 
IV A 5 - S 7242 a/07/0001

Durch Artikel 7 Nr. 5 Buchstabe a des Jahres-
steuergesetzes 2007 ist § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buch-
stabe a UStG um folgenden Satz 3 ergänzt
worden:

„Für Leistungen, die im Rahmen eines Zweckbe-
triebs ausgeführt werden, gilt Satz 1 nur, wenn
der Zweckbetrieb nicht in erster Linie der Erzie-
lung zusätzlicher Einnahmen durch die Ausfüh-
rung von Umsätzen dient, die in unmittelbarem
Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz
unterliegenden Leistungen anderer Unternehmer
ausgeführt werden, oder wenn die Körperschaft
mit diesen Leistungen ihrer in §§ 66 bis 68 der
Abgabenordnung bezeichneten Zweckbetriebe
ihre steuerbegünstigten satzungsgemäßen
Zwecke selbst verwirklicht.“

Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den
obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf
die Leistungen der Zweckbetriebe steuerbegüns-
tigter Körperschaften Folgendes:

Die umsatzsteuerliche Begünstigung eines wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs nach § 12 Abs.
2 Nr. 8 UStG kann auch dann gewährt werden,
wenn sich die Auswirkungen auf den Wettbe-
werb, die von den Umsätzen eines wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebs ausgehen, nicht auf
das zur Erfüllung des steuerbegünstigten Zwecks
unvermeidbare Maß beschränken. 

Voraussetzung ist jedoch, dass sich ein der-
artiger Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung
als ein Zweckbetrieb darstellt, mit dem erkenn-
bar darauf abgezielt wird, die satzungsmäßigen
Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen.

Die Anwendung der Steuerermäßigungsvorschrift
des § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchstabe a UStG kann

daher nicht lediglich von einer gesetzlichen
Zugehörigkeitsfiktion zum begünstigten Bereich
einer Körperschaft abhängig gemacht werden.
Vielmehr ist es erforderlich, dass auch die aus-
geführten Leistungen von ihrer tatsächlichen
Ausgestaltung her und in ihrer Gesamtrichtung
dazu bestimmt sind, den in der Satzung bezeich-
neten steuerbegünstigten Zweck der Körper-
schaft selbst zu verwirklichen. Insoweit gilt
allein der Betrieb eines steuerbegünstigten
Zweckbetriebs selbst nicht als steuerbegüns-
tigter Zweck.

Die Regelung des § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchstabe
a Satz 3 UStG zielt darauf ab, Wettbewerbsver-
zerrungen durch die Inanspruchnahme des er-
mäßigten Steuersatzes auf den gemeinschafts-
rechtlich zulässigen Umfang zu beschränken
und dadurch missbräuchlichen Gestaltungen zu
begegnen: Nur soweit die Körperschaft mit den
Leistungen ihrer in §§ 66 bis 68 der Abgaben-
ordnung (AO) bezeichneten Zweckbetriebe ihre
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke
selbst verwirklicht, kommt der ermäßigte Steuer-
satz uneingeschränkt zur Anwendung. Für die
übrigen Umsätze gilt dies nur, wenn der Zweck-
betrieb nicht in erster Linie der Erzielung zusätz-
licher Einnahmen dient, die in unmittelbarem
Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz
unterliegenden Leistungen anderer Unternehmer
ausgeführt werden; ist diese Voraussetzung nicht
erfüllt, unterliegen die übrigen Leistungen des
Zweckbetriebs dem allgemeinen Steuersatz.

I. Zweckbetriebe, die nicht in erster Linie
der Erzielung zusätzlicher Einnahmen dienen 

Nach § 65 AO als Zweckbetriebe anerkannte
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe gewährleisten
bereits, dass sie auch hinsichtlich der Umsätze,
mit deren Ausführung selbst sie ausnahmsweise
nicht auch ihre satzungsmäßigen Zwecke ver-
wirklichen, zu nicht begünstigten Betrieben
derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem
Umfang in Wettbewerb treten, als es zur Erfül-
lung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeid-
bar ist und sie damit nicht in erster Linie der
Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch die Aus-
führung von Umsätzen dienen, die in unmittel-
barem Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuer-
satz unterliegenden Leistungen anderer Unter-
nehmer ausgeführt werden. Der ermäßigte Steu-
ersatz ist daher auf Zweckbetriebe nach § 65 AO
uneingeschränkt anwendbar.

Gleiches gilt für folgende, als Zweckbetriebe

anerkannte wirtschaftliche Geschäftsbetriebe:

• Einrichtungen der Wohlfahrtspflege i.S.d. § 66
AO, denn diese dürfen nach Abs. 2 dieser Vor-
schrift nicht des Erwerbs wegen ausgeübt
werden; 

• in § 68 Nr. 1 Buchstabe a AO aufgeführte
Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungs-
heime oder Mahlzeitendienste, denn diese
müssen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen
gegenüber den in § 53 AO genannten Personen
erbringen (§ 66 Abs. 3 AO), um Zweckbetrieb
sein zu können; 

• Selbstversorgungseinrichtungen nach § 68
Nr. 2 AO, denn diese dürfen höchstens 20 %
ihrer Leistungen an Außenstehende erbringen,
um als Zweckbetrieb anerkannt zu werden. 

II. Leistungen, mit denen selbst lediglich
steuerbegünstigte Zwecke verwirklicht
werden

Auch die satzungsmäßig erbrachten Leistungen
der folgenden als Katalog-Zweckbetriebe aner-
kannten wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe
unterliegen, sofern sie nicht bereits unter eine
Steuerbefreiungsvorschrift fallen, weiterhin dem
ermäßigten Steuersatz, weil mit ihnen die steu-
erbegünstigten Zwecke der Körperschaft unmit-
telbar verwirklicht werden:

• Krankenhäuser: Umsätze auf dem Gebiet der
Heilbehandlung sind Leistungen, mit deren
Ausführung selbst der steuerbegünstigte Zweck
eines in § 67 AO bezeichneten Zweckbetriebs
verwirklicht wird; 

• Sportvereine: Die z.B. als Eintrittsgeld für die
von den Vereinen durchgeführten sportlichen
Veranstaltungen erhobenen Beträge sind Ent-
gelte für Leistungen, mit deren Ausführung
selbst die steuerbegünstigten Zwecke eines in
§ 67a AO bezeichneten Zweckbetriebs verwirk-
licht werden. Dies gilt nicht, wenn die Besteue-
rungsgrenze des § 67a Abs. 1 AO überschritten
wurde und im Falle des Verzichts auf deren An-
wendung hinsichtlich der in § 67a Abs.  Satz 2
AO genannten Veranstaltungen; 

• Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studenten-
oder Schullandheime: Mit der Ausführung der
Betreuungs- oder Beherbergungsumsätze selbst
werden die steuerbegünstigten Zwecke der in
§ 68 Nr. 1 Buchstabe b AO bezeichneten Zweck-

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof

Alle am 28.02.2007 und 07.03.2007 veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 28.02.2007:

09.11.2006 V R 9/04 UStG / RL 77/388/EWG / BauGB
Verwendung von Leistungsbezügen zur Herstellung öffentlicher Erschließungsanlagen für die 
Erschließungsleistung gemäß § 124 BauGB
Leistungen, die ein Erschließungsträger in der Rechtsform einer GmbH zur Herstellung von öffentlichen 
Erschließungsanlagen bezieht, werden für die durch Erschließungsvertrag gemäß § 124 BauGB geschuldete
Erschließungsleistung dieser GmbH verwendet. Originaltext: R-235

07.12.2006 V R 2/05 UStG / AO 1977
Vorsteuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 UStG bei Änderung der Bemessungsgrundlage nach 
Beendigung der Organschaft
Wird das Entgelt für eine während des Bestehens einer Organschaft bezogene Leistung nach Beendigung 
der Organschaft uneinbringlich, ist der Vorsteuerabzug nicht gegenüber dem bisherigen Organträger, 
sondern gegenüber dem im Zeitpunkt des Uneinbringlichwerdens bestehenden Unternehmen – dem 
früheren Organ – zu berichtigen. Originaltext: R-238

13.12.2006 VIII R 31/05 AO 1977 / EStG / FGO
Zuschläge für Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit, Mehrarbeit und Nachtarbeit an nicht beherrschenden,
aber als leitenden Angestellten tätigen Gesellschafter als verdeckte Gewinnausschüttung
Bezieht ein nicht beherrschender Gesellschafter, der aber zugleich leitender Angestellter der GmbH ist, 
neben einem hohen Festgehalt, Sonderzahlungen und einer Gewinntantieme zusätzlich Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags-, Mehr- und Nachtarbeit, so können diese in Anlehnung an die ständige Recht-
sprechung des BFH zur Qualifizierung derartiger Zuschläge an Gesellschafter-Geschäftsführer aufgrund 
einer Gesamtwürdigung als vGA bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen und nicht als steuerfreie 
Einnahmen bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu erfassen sein. Originaltext: R-239

20.12.2006 I R 94/02 KStG / EStG / AO 1977 / EGV
Gemeinnützigkeit: Förderung der Allgemeinheit im Ausland – formelle Satzungserfordernisse bei 
ausländischer Stiftung – Ausschluss der Steuerbefreiung einer gemeinnützigen beschränkt steuer-
pflichtigen ausländischen Stiftung gemeinschaftsrechtswidrig 
1. Eine Stiftung fördert auch dann die Allgemeinheit i.S. des § 52 Abs. 1 AO 1977, wenn sie ihre Zwecke 
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18.12.2006 XI R 6/03 02.08.2006 Spendenabzug bei Zuwendung eines Mitglieds an den eigenen Verein – Spendenbescheini-
ZSteu 2006, R-870 gung und Vertrauensschutz

14.12.2006 VIII B 177/05 10.10.2006 Zur Höhe des Streitwerts in Feststellungsverfahren nach Inkrafttreten des StEntlG 
ZSteu 2006, R-952 1999/2000/2002

14.12.2006 VI R 5/03 22.06.2006 Vertragsstrafen aus Ausbildungsverhältnis
ZSteu 2006, R-727

13.12.2006 IV R 45/04 27.09.2006 Rechtmäßigkeit der Zurechnung von Wertpapiererträgen einer Bank bei behaupteter 
ZSteu 2006, R-907 Treuhänderschaft

12.12.2006 VI R 15/02 22.05.2006 Ein wirksamer Antrag auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG setzt eine formal 
ZSteu 2006, R-673 wirksame Einkommensteuererklärung voraus

12.12.2006 XI R 32/05 28.06.2006 Antrag auf betragsmäßige Erweiterung eines bereits vorliegenden begrenzten Antrags zum 
ZSteu 2006, R-728 Realsplitting

07.12.2006 V R 57/04 13.07.2006 Umsatzsteuer; Umsatzsteuerbefreiung für Umsätze im Überweisungsverkehr nach § 4 Nr. 8 
ZSteu 2006, R-866 Buchstabe d UStG

07.12.2006 V R 53/04 27.04.2006 Umsatzsteuer; Tanzkurse eines gemeinnützigen Vereins
ZSteu 2006, R-529

06.12.2006 V R 13/04 20.07.2006 Uneinbringlichkeit einer Entgeltsforderung i.S.d. § 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG
ZSteu 2006, R-740

06.12.2006 I R 93/04 21.12.2005 Behandlung von Auseinandersetzungsguthaben ausgeschiedener LPG Mitglieder
ZSteu 2006, R-362

05.12.2006 VIII R 31/04 27.06.2006 Zuordnung von Sicherheiten zum notwendigen passiven Sonderbetriebsvermögen eines 
ZSteu 2006, R-764 Kommanditisten – Leistungen auf Eventualverbindlichkeiten

01.12.2006 XI R 44/05 02.08.2006 Schädlichkeit von geringfügigen Beteiligungen an Mitunternehmerschaften bei der 
ZSteu 2006, R-853 Beurteilung der Existenzgründer-Eigenschaft

30.11.2006 V R 24/02 13.07.2006 Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung einer obligatorisch angebotenen Reiserücktritts-
ZSteu 2006, R-652 kostenversicherung Hierzu: BMF-Schreiben vom 27.11.2006 – IV A 5 - S 7419 11/06 

(ZSteu 2006, S. 553)

30.11.2006 V R 9/03 30.03.2006 Verwertung von Sicherungsgut durch Sicherungsgeber für Rechnung des Sicherungsnehmers
ZSteu 2006, R-372 Hierzu: BMF-Schreiben vom 30.11.2006 – IV A 5 - S 7100 - 166/06 (ZSteu 2006, S. 554)

30.11.2006 V R 20/04 06.10.2005 Verwertung von Sicherungsgut durch Sicherungsgeber für Rechnung des Sicherungsnehmers
Die vol lständigen Texte f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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